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B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Ausschusses für Infrastruktur, Landwirtschaft und 
Forsten 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/1584 -

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung 
- Einführung einer Abstandsregelung von Windkraftan-
lagen zur Wohnbebauung

Berichterstatter: Abgeordnete Tasch

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags in seiner 25. Sitzung vom 1. Oktober 2020 
wurde der Gesetzentwurf an den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirt-
schaft und Forsten - federführend -  sowie an den Ausschuss für Um-
welt, Energie und Naturschutz überwiesen.

Der federführende Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Fors-
ten hat den Gesetzentwurf in seiner 7. Sitzung am 15. Oktober 2020, in 
seiner 8. Sitzung am 26. November 2020, in seiner 9. Sitzung am 9. De-
zember 2020, in seiner 10. Sitzung am 20. Januar 2021, in seiner 12. Sit-
zung am 25. Februar 2021, in seiner 13. Sitzung am 17. März 2021, in 
seiner 14. Sitzung am 15. April 2021, in seiner 15. Sitzung am 20. Mai 
2021, in seiner 16. Sitzung am 17. Juni 2021, in seiner 18. Sitzung am 
8. Juli 2021, in seiner 22. Sitzung am 2. Dezember 2021, in seiner 24. Sit-
zung am 20. Januar 2022 und in seiner 28. Sitzung am 25. Mai 2022 be-
raten sowie ein schriftliches und ein mündliches Anhörungsverfahren zu 
dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU durchgeführt. Der Gesetzent-
wurf war Gegenstand einer Online-Diskussion gemäß § 96 Abs. 2 GO. 

Der mitberatende Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz hat 
den Gesetzentwurf in seiner 31. Sitzung am 1. Juni 2022 beraten.

Beschlussempfehlung:

Der Gesetzentwurf wird mit folgender Änderung angenommen:

Artikel 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

"2. § 91 erhält folgende Fassung:



2

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/5588
'§ 91  

Windenergie 

(1) § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, 
wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1.000 Meter zu Wohn-
gebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und inner-
halb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB), sofern in die-
sen Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind, 
einhalten. Der Abstand bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis 
zum nächstgelegenen Wohngebäude im Sinne des Satzes 1, das zu-
lässigerweise errichtet wurde oder errichtet werden darf.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung
1. auf Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von nicht mehr als 

50 Meter, 
2. wenn in einem Raumordnungsplan oder einem Flächennutzungsplan 

für Vorhaben nach Absatz 1 eine Darstellung für die Zwecke des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist, 

3. soweit vor Ablauf des 8. September 2020 bei der zuständigen Be-
hörde ein vollständiger Antrag auf Genehmigung von Anlagen zur 
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie eingegan-
gen ist und 

4. soweit vor Ablauf des [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Re-
gelung] die Anlage zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Windenergie zwar noch nicht errichtet, aber entweder bereits geneh-
migt war oder ein vollständiger Antrag für die Anlage vorlag und statt 
ihrer eine Anlage am selben Standort mit gleicher, geringfügig höhe-
rer oder niedrigerer Höhe errichtet werden soll.'"

Tasch 
Vorsitzende
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